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Stellungnahme zum Massnah-
menpaket 2011

Sehr geehrte Damen und Herren des 
Kantonsrates

Vor Kurzem hat die Regierung ein um-
fangreiches Paket von Sparmassnah-
men vorgelegt. Der schwierigen Situ-
ation des Staatshaushaltes, die darin 
beschrieben wird, sind wir uns bewusst. 
Ebenso steht dort aber auch deutlich, 
dass die Steuersenkungen der letzten 
vier Jahre massgeblich zum Entstehen 
des Defizits beigetragen haben. 

«Zusammen führen die verschiedenen 
Steuergesetzrevisionen und Steuerfuss-
reduktionen der Jahre 2007 bis 2010 
zu Mindereinnahmen von jährlich 450 
Mio. Franken beim Kanton und 276 
Mio. Franken bei den Gemeinden.» (S 
12)

Wieder einmal – nach den grossen Spar-
runden 1997 und 2004 – sollen auch 
die Mittelschulen dazu beitragen, das 
entstandene Finanzloch zu stopfen.

Sparmassnahmen zulasten der Mittel-
schulen seit 1997

Innerhalb der letzten 15 Jahre wurden 
eine ganze Reihe von Kürzungen und 
Änderungen im Bereich der Mittel-
schulen vorgenommen – nie aus päda-

gogischen, sondern stets aus finanzi-
ellen Gründen. 

Verkürzung der Maturitätslehrgän-
ge von 4.5 auf 4 Jahre (wirksam seit 
1998).

Im Sparpaket 1997: 	  

•	 Reduktion des Unterrichts um 2 
Schülerlektionen.

•	 Reduktion des Freifachangebots, 
durch Herabsetzung des Berech-
nungsfaktors von 1.9 Jahreswochen-
lektionen pro Klasse auf 1.5 JWL pro 
Klasse. 

Das entspricht pro Jahr etwa 7 Freifä-
chern à 2 Lektionen pro Woche weni-
ger an einer Schule wie der Kantons-
schule Heerbrugg. 

•	 Erhöhung der Lehrerpensen um 1 
Lektion pro Woche, was einer Lohn-
kürzung von 4–5 % entsprach.

•	 Halbierung der Klassenlehrerentla-
stung.

Im Sparpaket 2004:

•	 Kürzung des Freifachangebots (Be-
rechnungsfaktor von 1.5 auf 1.25 
JWL pro Klasse). 
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Das entspricht noch einmal pro Jahr ca. 
5 Freifächern à 2 Lektionen pro Woche 
weniger an einer Schule wie der Kan-
tonsschule Heerbrugg

•	 Vorverlegung der Matura vor die 
Sommerferien. Die Schulzeit ver-
kürzte sich dadurch um weitere 6 
Wochen. 

•	 Stundenstreichungen im Gymnasi-
um von etwa 5 Schülerlektionen. 

Kürzungen wurden vorgenommen im 
Bereich Englisch, Französisch, Ethik/
Religion und im Schwerpunktfach. 
Das Fach Informatik wurde im Gym-
nasium ganz abgeschafft. 

•	 In der FMS wurden ebenfalls 5 Lek-
tionen für die Schülerinnen und 
Schüler gestrichen. Betroffen waren 
die Fächer Informatik, Mathematik, 
Englisch, Französisch, Berufskunde 
und Lernbegleitung. 

•	 In WMS und WMI würden 5–6 Schü-
lerlektionen gestrichen, darunter 
Aktuelles Geschehen, Naturwissen-
schaften, Englisch und Informatik.

•	 Einführung einer Semestergebühr 
von 100.– pro Schüler (Elternbei-
trag).

Zuhanden des Kantonshaushaltes wur-
den in den vergangenen Jahren auch 
Gelder für Sonderwochen und Exkur-
sionen gekürzt, für die Aufnahmeprü-
fung werden jedem Schüler und jeder 
Schülerin Fr. 200.– in Rechnung gestellt, 
und seit 2006 müssen Maturandinnen 
und Maturanden am Ende ihrer Aus-
bildung noch Fr. 200.– Gebühr für ihre 
Abschlussprüfung bezahlen. Insgesamt 
beteiligt sich jeder Schüler und jede 
Schülerin dadurch mittlerweile mit Fr. 
1200.– an den Kosten seiner bzw. ih-
rer Ausbildung. Einige weitere Spar-
massnahmen, die die Situation an den 
Mittelschulen ebenfalls verschlechtert 
haben (z. B. sehr grosse Sportklassen), 
sind in der Liste noch gar nicht aufge-
führt.

Insgesamt erlebt ein Schüler oder eine 
Schülerin damit seit 1998 aus Spargrün-
den rund 1000 Unterrichtsstunden we-
niger, mögliche Freifachlektionen sind 
hierbei noch nicht berücksichtigt. Etwa 
1400 Lektionen entsprechen einem 
Schuljahr. Während die Unterrichtszeit 
drastisch gekürzt wurde, haben para-
doxerweise Ausgaben für Massnah-
men zur Qualitätssicherung oder Qua-
litätsmessung zugenommen (STEMI, 
SEM oder eprolog), und es scheint der 
Verwaltungsapparat ausgebaut wor-
den zu sein. 
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Geplante Sparmassnahmen

Das Massnahmenpaket 2011 sieht nun 
vor:

1.	 die Freifächer erneut zu kürzen (um 
0.2 pro Klasse, Nr. 30),

2.	 das Schwerpunktfach Italienisch 
ganz streichen (Massnahme 26)1,

3.	 den Elternbeitrag zum Instrumen-
talunterricht zu erhöhen (Nr. 27),

4.	 Informatik in der FMS abzuschaffen 
und

5.	 auch im dritten und vierten Jahr 
Klassen vermehrt zusammenzule-
gen und wenn nötig Schülerinnen 
und Schüler dafür anderen Schulen 
zuzuweisen (Nr. 28).

Zu 1:
Wenn sukzessive Freifächer gestrichen 
und Wahlmöglichkeiten abgebaut 
werden, verkommen Mittelschulen zu 
Volkshochschulen für junge Menschen. 
Mit der Annahme dieser Massnahme 
hätte sich seit 1997 die Zahl der Freifä-
cher an einer Schule fast halbiert. Die 
Möglichkeit, neben den Pflichtfächern 
noch eigenen Interessen in Freifächern 
nachzugehen und das Bildungsportfo-
lio abzurunden, ist ein wichtiger Be-
standteil der Mittelschulen.

Zu 2: 
Die Streichung eines Schwerpunktfa-

ches macht die Zahl der Maturandinnen 
und Maturanden insgesamt nicht klei-
ner. Wir bezweifeln daher, dass die 
Kosteneinsparung tatsächlich so gross 
wie angegeben ausfallen würde. Die 
durch eine Streichung gewonnenen 
Beiträge scheinen uns dann klein im 
Vergleich zum Preis, der dafür bezahlt 
werden müsste. Italienisch ist eine Lan-
dessprache, und die Vielsprachigkeit 
Bestandteil des Selbstverständnisses 
der Schweiz. Mittelschülerinnen und 
-schülern sollte daher unbedingt die 
Möglichkeit geboten werden, sich mit 
Italienisch vertieft auseinanderzuset-
zen, auch wenn vergleichsweise we-
nig Schülerinnen und Schüler sich für 
dieses Schwerpunktfach entscheiden.
 
Zu 3:
Instrumentalunterricht kostet für Ju-
gendliche in dem Alter von 15 Jahren 
(das Alter, in dem sie an eine Kantons-
schule kommen) schon jetzt an Mu-
sikschulen weniger als an einer Kan-
tonsschule. Warum sollten Eltern die 
nochmals höheren Beiträge in Kauf 
nehmen? Die Schulorchester, Bigbands 
und andere Musikgruppen, welche das 
Schulleben so oft bereichern, leben 
aber von dem Nachwuchs, der aus dem 
Instrumentalunterricht hervorgeht. 
Wie für die Freifächer gilt, dass dieses 
Angebot die Schulen bereichert und 
dazu beiträgt, ihnen ein Profil zu ge-
ben. 

1	 Dieses Papier ging in der Woche vor der Session an jeden Parlamentarier, deshalb ist dieser Punkt noch vorhanden. (Anm. Red.)
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Zu 4. 
Der Informatikunterricht an der Fach-
mittelschule wurde schon im letzten 
Sparpaket gekürzt. Nun sollten Absol-
ventinnen und Absolventen die FMS 
verlassen, ohne je in Informatik un-
terrichtet worden zu sein. Es ist falsch 
anzunehmen, dass junge Menschen 
ohnehin bereits über gute Computer-
kenntnisse verfügen, das zeigt sich im 
Schulalltag und gerade im Informa-
tikunterricht deutlich. Es ist auch für 
den Einsatz von Informatikmitteln in 
anderen Unterrichtsfächern unerläss-
lich, dass den Schülerinnen und Schü-
lern Grundkenntnisse im Umgang mit 
dem Computer vermittelt werden. Wer 
in einer Migros Clubschule ein ECDL-
Start-Zertifikat erwerben will, muss 
dafür umgerechnet 80 45-minütige 
Lektionen investieren. Das entspricht 
zwei Lektionen pro Woche in einem 
Schuljahr.

Es ist anzunehmen, dass im Falle einer 
Streichung des Informatikunterrichts 
an der FMS die Pädagogische Hoch-
schule die Einführung solcher Kurse 
fordern würde.

Zu 5.
Man muss sich bewusst sein, dass Klas-
senzusammenlegungen, d. h. das Aus-
einanderreissen von bestehenden Klas-
sen, um sie anders zusammenzusetzen, 

auch unerwünschte pädagogische und 
organisatorische Konsequenzen haben. 
Die gleiche Massnahme in unteren Klas-
sen z. B. führte dazu, dass Schülerinnen 
und Schüler aus drei Schwerpunkten 
sowie solche mit Immersionsunterricht 
und ohne in ein und derselben Klasse 
sitzen – mit erheblichen Nachteilen 
auch für die Schülerinnen und Schüler.

Die Sparbemühungen der letzten 15 
Jahre haben die Mittelschulen stark 
belastet. Es ist ein Trugschluss, dass sich 
«kleine» Veränderungen nicht aus-
wirken. Qualität wird nicht durch das 
Vermessen und Prüfen der Schule er-
reicht, sondern dadurch, dass man Zeit 
und Gelegenheit zum Lernen gibt. Der 
KMV lehnt daher die geplanten Mass-
nahmen entschieden ab. 

Margit Kopp
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bolisch übergeben. Unter den ca. 200 
Personen auf dem Klosterplatz habe 
ich auch viele meiner Kolleginnen und 
Kollegen gesehen. Ich danke euch, 
dass ihr euch die Zeit genommen habt, 
um bei der Übergabe dabei zu sein. Ich 
hoffe, dass diese Aktion eine Auswir-
kung auf zukünftige Abstimmungen 
haben wird.

Reinhard Gross 

Fotos: Dario Sulzer

Aktion «Rote Karte»

In der Novembersession beriet und ver-
abschiedete der Kantonsrat in zweiter 
Lesung das Personalgesetz. Der Kan-
tonsrat lehnte Verbesserungen für 
das Personal klar ab. Besonders ent-
täuschend ist, dass das Mitwirkungs-
recht und die Sozialpartnerschaft aus 
dem Gesetz gestrichen wurden. Als 
Reaktion darauf beschloss die Perso-
nalverbändekonferenz des Kantons 
St. Gallen, auf den Entscheid des Kan-
tonsrates zum Personalgesetz mit einer 
der Aktion «Rote Karte» zu reagieren. 
Die Personalverbände sammelten un-
ter dem Staatspersonal Unterschriften. 
Auch der KMV beteiligte sich an dieser 
Aktion.

Über 300 Mittelschullehrerinnen und 
Mittelschullehrer haben ihre Unter-
schrift beim KMV abgegeben. Dies 
entspricht einer Beteiligung von etwa 
50 Prozent. Der KMV-Vorstand und die 
Personalverbändekonferenz bedanken 
sich für eure breite Unterstützung. Ins-
gesamt kamen unter dem Staatsperso-
nal 3700 Unterschriften zustande. 

Am 14. Februar wurden durch Frau 
Maria Huber, SP-Kantonsrätin und 
Präsidentin der Personalverbändekon-
ferenz St. Gallen, die gesammelten 
Unterschriften dem Kantonsrat sym-
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Steuererklärung im Kanton  
St. Gallen

Liebe Kolleginnen und Kollegen

«In dieser Welt gibt es nichts Sichereres 
als den Tod und die Steuern.»

Benjamin Franklin, US-Staatsmann, 
Ökonom und Naturforscher (1706 – 
1790)

Nun treffen sie wieder auf postalischem 
Weg ein: Lohnausweise, Jahresabrech-
nungen, Bestätigungen – alles Unter-
lagen für das korrekte Ausfüllen der 
Steuererklärung. Und mitten darunter 
ein Merkblatt des kantonalen Steuer-
amtes, das uns über eine rückwirkende 
Änderung der Praxis bei den abzieh-
baren Berufskosten für Mittelschullehr-
personen orientiert. Die rückwirkende 
Änderung, Folge eines Urteils der Ver-
waltungsrekurskommission, können 
wir leider nur noch zur Kenntnis neh-
men. Immerhin konnte aufgrund di-
verser Einwände des KMV und weiterer 
Personen beim kantonalen Steueramt 
erreicht werden, dass für 2010 glaub-
hafte Berufsauslagen auch ohne Be-
lege akzeptiert werden (siehe unten). 
Nur: Ab sofort müssen wir wie früher 
für jeden Bleistift, jede Kopie etc. wie-
der Belege verlangen und sammeln.

Die neue Praxis bei den abziehbaren 
Berufskosten für Mittelschullehrper-
sonen muss sich nun in den nächsten 
Jahren einspielen. Ihre Erfahrungen 
würden uns interessieren. Bitte teilen 
Sie uns akzeptierte und nicht akzep-
tierte Abzüge mit – wir werden diese 
nächstes Jahr in unsere Hinweise ein-
fliessen lassen. Ihre Zuschriften richten 
Sie bitte an alex.frei@ksh.edu

Nachfolgend finden Sie wieder eine 
Zusammenstellung einiger Tipps, wel-
che Ihnen beim Ausfüllen Ihrer Steu-
ererklärung möglicherweise helfen. 
Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte 
direkt ans zuständige Steueramt. Ich 
wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Su-
che nach zulässigen Abzügen.

Alex Frei 



11  

kmv aktuell 01/11

Pauschalabzug – Arbeitszimmer

Für die Mittelschullehrpersonen ist 
die Notwendigkeit eines beruflich 
bedingten Arbeitszimmers in der Pri-
vatwohnung oder im Eigenheim ge-
nerell ausgewiesen – Rektor(inn)en, 
Prorektor(inn)en und Abteilungsleiter/-
innen ausgenommen). Die allenfalls 
daraus resultierenden abziehbaren Ko-
sten (die zu den Berufskosten gemäss 
Art. 39 Abs. 1 lit. c StG gehören) erge-
ben sich aus den für das Arbeitszimmer 
entfallenden Kosten für Miete oder 
aus dem Anteil am Mietwert des Eigen-
heims, wobei sich der Abzug aus den 
gesamten Mietkosten bzw. aus dem 
steuerlich massgebenden Mietwert 
zuzüglich Nebenkosten (Beleuchtung, 
Heizung, Reinigung) geteilt durch die 
Zahl der Zimmer plus eins ergibt. An-
teil am Mietwert und Mietanteil wer-
den wie folgt berechnet:

Eigenheim (Anteil am Mietwert)
a)	 Eigenmietwert gemäss Schätzung 

(ohne Garage)
b)	 abzüglich 30 Prozent Eigenmiet-

wertreduktion
c)	 = steuerlich massgebender Eigen-

mietwert
d)	 + 10 Prozent davon für Nebenkosten 

(oder effektive Nebenkosten)
e)	 = Eigenmietwert netto inkl. Neben-

kosten

f )	 (Anzahl Zimmer + 1)

Beispiel für ein Eigenheim mit 4 Zim-
mern:
a) Eigenmietwert = 18’300
b) 18’300 * 0.7 = 12’810 (= c)
d) 12’810 * 1.1 = 14’091 (= e)
f ) 14’091 / (4 +1) = 2’818

Mietobjekt
= Bezahlter Mietzins inklusive Neben-
kosten (ohne Garage) 
(Anzahl Zimmer + 1)

Beispiel für ein Mietobjekt mit 3 Zim-
mern:
(18’000 + 1’800) / (3 + 1) = 4’950

Bei einem Teilpensum als Mittel-
schullehrperson ist der errechnete Be-
trag für das Arbeitszimmer entspre-
chend dem Beschäftigungsumfang zu 
kürzen. Sind in einem Haushalt zwei 
Lehrkräfte mit zusammen mehr als 
100 %, so kann der Abzug 100 % nicht 
übersteigen.

Die Kosten für den Anteil am Mietwert 
bzw. den Mietkostenanteil können an-
stelle der

Pauschale für Berufsauslagen (Ansatz 
Pauschale 2010: höchstens Fr. 2’400.–) 
eingetragen werden. Weitere allgemei-
ne Berufsauslagen sind zu belegen.
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Da letztes Jahr wohl kaum jemand Be-
lege aufbewahrt hat, können für die 
Steuererklärung 2010 ausnahmsweise 
die weiteren allgemeinen Berufsausla-
gen auch ohne Belege deklariert wer-
den. Sie werden akzeptiert, sofern sie 
glaubhaft gemacht werden können. 
Das heisst, es kann eine entsprechende 
Zusammenstellung der Auslagen ein-
gereicht werden, ohne dass Kleinbe-
träge belegt werden müssen. Die Steu-
erkommissäre sind gehalten, bezüglich 
der Belegbarkeit dieser Auslagen eine 
gewisse Grosszügigkeit walten zu las-
sen. Ab 2011 müssen die Belege vor-
handen sein. Bei grösseren Auslagen 
wird davon ausgegangen, dass Belege 
vorhanden sind (Garantieschein, Rech-
nung, Einzahlungsbeleg usw.).

Denken Sie bei der Zusammenstellung 
der weiteren allgemeinen Berufsausla-
gen an die folgenden Posten:

-	 Internet- und Telefonanschluss (an-
teilmässig)

-	 Mobile Phone (anteilmässig)
-	 KMV-Mitgliederbeitrag (war bisher 

Teil des Pauschalabzugs)
-	 Computer, Drucker (50 %)
-	 Druckerpatronen
-	 allgemeines Büromaterial
-	 je nach Fach: Sportartikel und -be-

kleidung, Labormantel etc.
Nicht abzugsfähig sind allgemeine 
Kleiderkosten.

Weiterbildungskosten

Gemäss Art. 39 Abs. 1 lit. d StG kön-
nen «die mit dem Beruf zusammen-
hängenden Weiterbildungs- und Um-
schulungskosten» als Berufskosten in 
Abzug gebracht werden. Abzugsfähig 
sind grundsätzlich die effektiven und 
tatsächlich belegten Aufwendungen. 
Ohne speziellen Nachweis wird ein Ab-
zug von Fr. 400.– zugelassen. Höhere 
Kosten, z. B. für Fachliteratur, Mitglie-
derbeiträge für wissenschaftliche Ver-
eine, Teilnahme an Fachkursen, -semi-
narien und -kongressen, Studien- und 
Sprachaufenthalte im eigenen Fach mit 
Kurs- oder Schulbesuch müssen vollum-
fänglich nachgewiesen werden.

Reisekosten oder Museumsbesuche 
zählen zu den privaten Lebenshaltungs-
kosten. Eine Geografielehrkraft kann 
daher ihre Reisekosten nicht abziehen, 
eine Musiklehrkraft kann keinen Abzug 
für den Besuch von Konzerten geltend 
machen, die Lehrkraft für Bildnerisches 
Gestalten kann den Eintritt ins Muse-
um nicht abziehen, und ebenso kann 
die Geschichtslehrkraft für den Besuch 
historischer Stätten keinen Abzug vor-
nehmen. Allerdings ist im Einzelfall zu 
prüfen, wie weit derartige Kosten als 
Teil der allgemeinen Berufsauslagen zu 
deklarieren sind (Rekognoszieren von 
Exkursionen und Reisen).
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Pauschale Berufskosten

Neben den oben aufgeführten Berufs-
kosten können folgende Auslagen als 
pauschale Berufskosten abgezogen 
werden:

-	 Fahrkosten zwischen Wohn- und 
Arbeitsort (i. d. R. öffentliche Ver-
kehrsmittel);

-	 Mehrkosten für Verpflegung.

Säule 3a

Eine Teilzeit arbeitende Lehrkraft kann 
den Maximalabzug für die Säule 3a 
vornehmen, sofern sie einer Pensions-
kasse angeschlossen ist. Wenn sie der 
zweiten Säule nicht angeschlossen ist, 
beträgt der Maximalabzug 20 % des Er-
werbseinkommens (= Bruttolohn nach 
Abzug von AHV/IV/EO/ALV-Beiträgen).

Ausbildungskosten für Kinder

Zusätzlich zum pauschalen Kinder-
abzug von neu Fr. 10’200.– können 
die Eltern von Mittelschüler(inne)n 
und Student(inn)en Fahrkosten, die Schul-
gelder und Gebühren (Studiengebühren, 
Prüfungsgebühren, Jahresgebühren für 
administrative Dienstleistungen), Lehrmit-
tel, Nachhilfeunterricht und die Kosten für 
Anlässe im Klassenverband (z. B. Theater-
besuch, Skilager, Exkursionen, Maturareise, 

Klassenaustausch) geltend machen. Zuläs-
sig sind auch Abzüge für die Kosten von 
externen Sprachprüfungen (z. B. First, DELF) 
und für freiwilligen Musikunterricht. Kosten 
für Miete oder Anschaffung von Instru-
menten können gemäss besonderen Regeln 
teilweise abgezogen werden. Die Anschaf-
fungskosten für einen Computer (Hard- und 
Software) können zu 50 % oder maximal Fr. 
2000.– in Abzug gebracht werden. 

Für Studenten können die Kosten für 
die auswärtige Unterkunft nur geltend 
gemacht werden, sofern es ihnen unter 
der Woche nicht möglich ist, nach Hau-
se zurück zu kehren (z. B. Uni Bern, Fri-
bourg, Basel). Die Auslagen für das Es-
sen können geltend gemacht werden, 
wenn der Studierende das Mittagessen 
und das Abendessen bei Wochenauf-
enthalt auswärts einnehmen muss. Für 
deren Berechnung gilt aufgrund eines 
Bundesgerichtsentscheids neu: 

Mittagsverpflegung: Fr. 3200.– / wenn 
eine Kantine oder Mensa vorhanden 
ist Fr. 1600.–

Abendverpflegung: Sofern eine Koch-
gelegenheit im gemieteten Objekt am 
Wochenaufenthaltsort vorhanden ist, 
besteht kein Anspruch auf den Abzug 
für auswärtige Verpflegung gemäss 
Wochenaufenthalter-Ansätzen.
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Ist keine Kochgelegenheit im gemie-
teten Objekt vorhanden, beträgt der 
Abzug für die Mehrkosten Fr. 3200.–.

Aufgrund des vorliegenden Sachver-
halts kann der Abzug für die Mehr-
kosten für auswärtige Verpflegung 
zwischen Fr. 1600.– und Fr. 6400.– vari-
ieren. Die entsprechenden Verhältnisse 
sind in den jeweiligen Steuerveranla-
gungen zu würdigen.

Nicht abzugsfähig sind die Kosten für 
Nothelferkurs und Fahrschule, da dies 
heute zur normalen Ausbildung jedes 
Jugendlichen gehört.

Die ersten Fr. 3000.– (bisher Fr. 2000.–) 
der Ausbildungskosten pro Kind gelten 
als Selbstbehalt und können nicht ab-
gezogen werden, der maximale Abzug 
beträgt Fr. 13‘000.– pro Kind. Bei der 
Bundessteuer sind keine Ausbildungs-
kosten abziehbar.

Alex Frei

Gedanken zur Lohnpolitik

1. Lohnerhöhung? – Reallohnverlust!

Für 2011 gab es eine generelle Besol-
dungserhöhung von 0,7 %. Was dies 
in meinem Fall bedeutet, kann der 
folgenden Rechnung entnommen wer-
den.

Ich bin in der Lohnklasse A29/08 ein-
gereiht. 0,7 % Lohnerhöhung entspre-
chen damit einer monatlichen Brut-
tolohnerhöhung von Fr. 85.50. Diese 
reduziert sich durch erhöhte Sozialab-
züge wie folgt:

Es verbleibt damit noch eine Nettoloh-
nerhöhung von Fr. 31.45. Diese wird 
durch weitere administrierte Kosten 
reduziert. So beträgt die Erhöhung der 
monatlichen Krankenversicherungsprä-
mien für meine fünfköpfige Familie Fr. 
133.75, womit der nominelle Reallohn-
verlust auf meinem Monatsgehalt be-
reits über 100 Franken beträgt. Dabei 
sind die Erhöhung der Mehrwertsteu-
er, die allgemeine Teuerung und die 

AHV/IV/EO neu 5,15 % 
(bisher 5,05 %)	 Fr.	 16.60
ALV neu 1,1 % (1,0 %)	 Fr.	  10.50
Solidaritätszuschlag ALV	 Fr.	 8.95
Beitrag Rentenversicherung	 Fr.	 18.–
Total höhere Sozialabzüge	 Fr.	 54.05
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höheren Steuern aufgrund der geän-
derten Abzugspraxis bei den Berufsko-
sten noch nicht einmal berücksichtigt. 
Prozentual dürfte der Reallohnverlust 
damit die 2%-Marke deutlich über-
schreiten.

2. Ärgerliche Lohnpolitik

Alljährlich befindet der Kantonsrat 
über die Besoldungsansätze für das 
kantonale Personal. Dieses muss seit 
vielen Jahren eine verfehlte Finanzpo-
litik des Kantonsrates ausbaden: (*) In 
guten Zeiten werden die Steuersätze 
für Unternehmen und für natürliche 
Personen gesenkt. Für das Personal 
bleibt üblicherweise nichts oder zu-
mindest nicht viel übrig. Sobald die 
Wirtschaft etwas stottert, gehen die 
Steuereinnahmen zurück. Selbstver-
ständlich ist es dann nicht die Zeit, 
Steuererhöhungen ins Auge zu fassen 
und so werden Sparpakete aufgelegt, 
z. B. Teuerung nur teilweise ausgegli-
chen, Familienzulage gestrichen, Treu-
eprämien reduziert, Stufenanstiege 
ausgesetzt. Nach einiger Zeit ist der 
Staatshaushalt wieder einigermassen 
im Lot – meistens gleichzeitig mit einer 
Verbesserung der allgemeinen Wirt-
schaftslage. Nun darf bei (*) weiterge-
lesen werden.

Als Laie frage ich mich, wann und wie 

dieser Mechanismus durchbrochen 
werden kann. Sicher nicht, solange die 
kantonale Verwaltung dem Kantons-
rat Zahlen vorlegt, die nicht ganz zu-
treffen. So lese ich zum Beispiel jedes 
Jahr, dass für individuelle, leistungsbe-
zogene Lohnerhöhungen eine Beför-
derungsquote ausgerichtet wird (für 
2011 0,3 % der Lohnsumme, Vorjahr 
0,4 %). Für den Kantonsrat liest sich 
das aktuell dann so: Generelle Lohner-
höhung 0,7 % zusammen mit der Be-
förderungsquote von 0,3 % ergibt für 
das Staatspersonal eine Erhöhung der 
Lohnsumme von immerhin 1 %. Das 
genügt. Punkt. Was übersehen wird, 
ist, dass die kantonale Lohnsumme 
sich um weniger als 1 % erhöht. Die 
Beförderungsquote von 0,3 % kostet 
den Kanton kaum etwas, da er zumin-
dest teilweise aus dem sogenannten 
Rotationsgewinn finanziert wird. Ein 
Rotationsgewinn entsteht, wenn Lohn-
empfänger, die im Verlaufe eines Jah-
res austreten oder in Pension gehen, 
durch in der Regel tiefer eingestuftes 
Personal ersetzt werden. So beträgt z. 
B. der Rotationsgewinn bei einer Mit-
telschullehrkraft, die in Pension geht, 
bis zu mehreren zehntausend Franken. 
Mit den dadurch entstehenden Ein-
sparungen finanziert der Staat jeweils 
den Stufenanstieg sowie Lohnklassen-
wechsel, die er danach als Erhöhung 
der Lohnsumme in Form einer Beför-
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derungsquote deklariert. Ehrlicherwei-
se sollte daher dem Kantonsrat nur die 
generelle Lohnerhöhung zur Debatte 
vorgelegt werden. Und nebenbei sei 
noch bemerkt, dass die diesjährigen 
Lohnerhöhungen in der Schweiz durch-
schnittlich 2 % betrugen.

Ein zweiter Ärger ist der Nichteinbe-
zug der Krankenkassenprämien in die 
Teuerung. In den letzten 10 Jahren erg-
ab sich daraus eine Reduktion der ver-
fügbaren Einkommen von über 3 %. 
Anders ausgedrückt: Müsste die Erhö-
hung der Krankenkassenprämien mit 
der Teuerung ausgeglichen werden, 
wären unsere Löhne über 3 % höher! 
Ein willkommener Nebeneffekt des 
Einbezugs der Krankenkassenteuerung 
in den allgemeinen Teuerungsindex 
wäre vermutlich, dass auf Bundesebe-
ne die Teuerung im Gesundheitswesen 
endlich ernsthaft angegangen würde.

Alex Frei

Revision der Versicherungskas-
sen

Nach mehreren Jahren intensiver Vor-
arbeit stand das neue Pensionskas-
sengesetz im Herbst 2009 in der Ver-
nehmlassung. Die Regierung hat sich 
aufgrund der vielen Rückmeldungen 
nochmals mit dem neuen Gesetz be-
fasst. Sie bekräftigt die Eckpunkte der 
Revision, nämlich 

•	 die Zusammenlegung der Versiche-
rungskasse für das Staatspersonal 
des Kantons St. Gallen und der kan-
tonalen Lehrerversicherungskasse.

•	 die Verselbständigung: Die neue 
Kasse wird eine selbständige, öffent-
lich-rechtliche Stiftung, die rechtlich 
vom Kanton St. Gallen getrennt ist,

•	 den Primatwechsel: Die Vorsorge-
leistungen basieren neu auf dem 
Mischprimat. Dabei werden die Al-
tersleistungen nach dem Beitragspri-
mat aufgebaut, die Leistungen bei 
Tod und Invalidität nach dem Lei-
stungsprimat. Der Wechsel für die 
Altersleistungen vom Leistungs- zum 
Beitragsprimat soll mit einer versi-
cherungstechnisch ausgewogenen 
Übergangsordnung geregelt wer-
den.
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•	 die Verzinsung der Unterdeckung: 
Für den Kanton St. Gallen entstehen 
zusätzliche Ausgaben in Form von 
Zinsen für die Verzinsung der Un-
terdeckung. Diese ersetzen den ver-
sicherungstechnisch notwendigen, 
wegen der Unterdeckung jedoch 
nicht realisierbaren Vermögenser-
trag. Sie stehen im Zusammenhang 
mit der Haftung des Kantons (Staats-
garantie) für die Verpflichtungen 
der Versicherungskassen und dienen 
der Stabilisierung der finanziellen 
Lage.

Zusammenlegung und Verselbstän-
digung wurden in den Vernehmlas-
sungsantworten begrüsst. Die mit 
dem Primatwechsel verbundene 
Übergangsordnung hingegen wurde 
kritisch beurteilt und wegen des Ziel-
konflikts zwischen den Kosten und der 
Gewährleistung des Leistungsstands 
für die Versicherten in vielen Vernehm-
lassungsantworten abgelehnt.

Aufgrund der Rückmeldungen in der 
Vernehmlassung wurden das Versiche-
rungsmodell und die Übergangsord-
nung mit den daraus resultierenden 
Kosten überprüft. Demnach wären Ko-
steneinsparungen nur möglich, wenn 
der bisherige Leistungsstandard für die 
Versicherten reduziert würde, was die 
Regierung ablehnt. Sie sieht daher eine 

strukturelle Änderung der Übergangs-
ordnung vor. Ebenso soll auf den syste-
matischen Ausgleich der Teuerung auf 
laufenden Renten, die Behebung der 
Unterdeckung (Ausfinanzierung) und 
den Aufbau von Wertschwankungsre-
serven für den Wegfall der Staatsga-
rantie verzichtet werden.

Die Vertreter des Personals wurden 
2010 aus der Projektgruppe ausgela-
den mit der Begründung, dass «man 
für die politische Aufarbeitung nun 
nur noch mit Mitarbeitern des Finanz-
departements weitermachen wolle». 
Dies zusammen mit einem Kantonsrat, 
der dem Personal nicht gut gesinnt 
ist (Abstimmungen zum neuen Per-
sonalgesetz, Lohnerhöhung) und der 
finanziellen Lage des Kantons (Steuer-
wettbewerb, Sparpaket), lassen für die 
anstehenden Lesungen im Kantonsrat 
Ungutes befürchten. Es gilt nun für das 
gesamte Personal genau hinzuschau-
en und sich jene politischen Vertreter 
und Parteien zu merken, die systema-
tisch gegen unsere Interessen sind. Die 
Wahlen 2012 kommen schon bald.

Alex Frei
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Verband schweizerischer Gymnasiallehrkräfte

Delegierten-Versammlung (DV)

Fachverbände	 Kantonalverbände

Deutsch, Musik, usw.	 AG, BE, ...SG, ..., 
ZH.

Konferenz der	 Konferenz der
Fachverbands-	 Kantonalverbands-
präsidenten	 präsidenten

Bildungsinhalte	 Bildungspolitik,
	 Berufspolitik

Bund VSG
www.vsg.sspes.ch

Internationales Bodenseetreffen der Verbände 
höherer Schulen
Kongress der (regionalen) 
Gymnasiallehrerverbände

BPV	 KMV	 PhBW
www.bpv.de		  www.phv-bw.de

Bayerischer	 	 Philologen-
Philologen-		  verband Baden-

verband		  Württemberg

weitere: Liechtenstein, Voralberg usw.

KSGR	 Konferenz der Schweizer

	 Gymnasialrektoren

	 www.ksgr-cdgs.ch

	
TRIS 2	 Treffpunkt Sekundarstufe 2

	 www.tris2.ch	

EDK

Organigramm KMV
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Kantonaler Mittelschullehrerinnen- und

Mittelschullehrer-Verband St. Gallen

Mitglieder-Hauptversammlung (HV)

Leitender	 Gesamtvorstand

Ausschuss (LA)

Präsident	 2 Vertreter
Vizepräsident	 pro Schule
Aktuar	 (KSBG: 3)
Kassier
Kommissions-
präsidenten

KMV-Geschäftsstelle

Ständige KMV-Kommissionen
KBA (Bildungspolitische Arbeit)
KDBV (Dienst, Besoldung, Versicherung)
KOK (Kommunikation)

KMV-Redaktionen (Verbandszeitung «kmv 
aktuell», Homepage, Newsletter)

Vertreter in der Versicherungskasse des Staats-
personals

ROSLO-Vertretung (Regionalkonferenz der 
Ostschweizer Lehrerorganisationen)

Personalverbändekonferenz des Kantons
St. Gallen

Verhandlungsdelegation
1 Vorsitzende(r) und 2 Personen für die Ver-
handlung mit der Regierung

vertritt 22 Angestellten-Verbände
KMV, KLV, VPOD, Staatsverwaltungspersonal, 
Gerichtspräsidenten, Ärzte & und Pflegeper-
sonal usw.

3 VSG-Delegierte KLV-Delegierte

Präsident

www.kmv.ch

KRK	 Kantonale Rektorenkonferenz 	

	 St. Gallischer Kantonsschulen

	
KSBG	 KSB
www.ksbg.ch	 www.ksb-sg.ch

KSH	 KSS
www.ksh.edu	 www.kantisargans.ch

KSW	 KSWil
www.kswattwil.ch	 www.edu-kantiwil.ch

LCH

KLV www.klv-sg.ch

Kantonaler Lehrerinnen- und

Lehrerverband St. Gallen

Delegierten-Versammlung (DV)

assoziierte	 Stufenverbände
Verbände
BCH (Berufsschulen)	 KKgK (Kindergarten)
BSGL (Logopädie)	 KUK (Unterstufe)
KMV	 KMK (Mittelstufe)
usw.	 usw.

Co-Präsidium	 Geschäftsleitung
	 Kantonalvorstand

KLV-Dienstleistungen (z. B. Rechtsberatung)

www.lch.ch

Regierung des Kantons St. Gallen

KMV ist offizieller Gesprächspartner für:
BLD (Bildungsdepartement)
AMS (Amt für Mittelschulen)

Vertretung in Sozialpartner-Gesprächen mit 
Finanzdepartement
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Leistungskatalog KMV 2011

Wenns deinen Berufsverband nicht gäbe, dann …

•	 müsstest du für weniger Lohn mehr arbeiten.

•	 verblieben Junglehrerinnen und -lehrer während Jahren im befristeten 
Arbeitsverhältnis 

•	 hättest du gar keine staatliche Treueprämie mehr. 

•	 würden deine Interessen in Pensionskassefragen nicht aktiv vertreten.

•	 wären deine Weihnachtsferien kürzer.

•	 wäre womöglich eine obligatorische Arbeitswoche für uns Lehrkräfte 
während der Herbstferien eingeführt worden.

•	 hättest du keine Unterstützung bei rechtlichen Problemen am Arbeitsplatz.

•	 hättest du keine unabhängige Beratungsstelle in Krisensituationen.

•	 bekämst du keine Informationen zu den gewerkschaftlichen Aspekten deines 
Berufs.

… wäre das Lehrerleben nur halb so schön!
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Beratungsangebote für Mittelschullehrkräfte

Durch die Assoziation des KMV beim KLV ist eine fusionierte Beratungsstelle ent-
standen, die von allen KMV/KLV-Mitgliedern benutzt werden kann.

Ulla Wyser-Schuler
Sammelbüelstrasse 7a
9053 Teufen
071 333 29 27
ulla.wyser@bluewin.ch

Coaching/Supervision 
Kollegiale Beratung
Personzentrierte Beratung
Triple-P-Trainerin
Schulleitung, Gemeinderat
Kindergartenlehrerin

In meiner Arbeit steht die ratsuchende Person im Mittelpunkt. Mit meiner humani-
stisch geprägten Haltung und dem systemischen Beratungsansatz begleite ich rat-
suchende Menschen in schwierigen Situationen und Findungsprozessen.

Antonia Schmid-Casati 
Unterdorf 10a
9314 Steinebrunn
071 477 24 87 
schmid.steinebrunn@gmx.ch

Coaching/Supervision
Lehrerfahrung Volksschule, Mittel-
schule und Fortbildung
Schulleitung, Projektarbeit 
Selbständige Praxis für Craniosacral 
Therapie

In meiner Coachingarbeit ist mir neben der professionellen Vorgehensweise wich-
tig, auch die Botschaften und Impulse des Körpers in die Themenbearbeitung ein-
zubeziehen.
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Pedro Oliveras 
Aubrigstrasse 25
8645 Rapperswil-Jona
079 600 77 18
pedro_oliveras@hotmail.com

Mittelschullehrer
Psychosynthese-Berater
Schulberater Kantonsschule Wattwil

Ich berate Lehrkräfte in Krisensituationen und begleite Menschen, die etwas in 
ihrem Leben verändern wollen. Bei Coaching und Begleitung ist es mir wichtig, den 
Menschen seine Stärken erfahren zu lassen.

Walter Bodenmann
Wiesenstrasse 14 
9000 St. Gallen
071/220 71 04
walter.bodenmann@bluewin.ch

Supervisor BSO
Psychologisch-pädagogischer Berater
Primarlehrer

In der Arbeit versuche ich, das ganze System eines Beratungsthemas miteinzube-
ziehen. Dabei ist mir die Beziehung zwischen Ihnen und mir wichtig. Oft nehme ich 
einfache Modelle aus Theorien oder Systemaufstellungen zu Hilfe.

Ein Erstkontakt und somit ein Erstgespräch ist für KMV/KLV-Mitglieder gratis, abso-
lut unverbindlich und vertraulich. Wir leiten grundsätzlich keinerlei Informationen 
weiter. Auch für eine mögliche Weiterbegleitung stehen wir Ihnen zur Verfügung. 
Mögliche Themen dabei können sein:

•	 methodisch-didaktische Auseinandersetzung mit dem Schulalltag

•	 psychologisch pädagogische Begleitung
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•	 Elternarbeit

•	 Konflikte mit Lehrkräften, Schulleitung, Behörden

•	 Krisensituationen

•	 Überforderung, Burnout-Syndrom

Wir begleiten Sie individuell gemäss den Statuten des KLV. (Für maximal 10 Sit-
zungen beteiligt sich der KLV mit 50.– pro Stunde. Auf der Homepage können Sie 
die Rahmenbedingungen nachlesen:

www.klvsg.ch/sg/de/dienstleistungen/beratungsstelle.html) 

Falls wir Sie nicht in geeigneter Weise begleiten können, geben wir Ihnen gerne 
Adressen mit Fachpersonen, die Sie spezifisch in Ihren Fragen beraten werden.

Wir freuen uns, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen.

Das KMV/KLV-Beratungsteam
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Parlamentarischer Abend

Einmal im Jahr lädt der KMV die Mit-
glieder des Kantonsparlamentes zu 
einem Treffen ein. Am Abend des 18. Ja-
nuar traf sich der Vorstand des KMV mit 
etwa 20 Kantonsparlamentarier(inne)n 
im Historischen Saal der Migros Club-
schule. Wie schon in den vergangenen 
beiden Jahren war auch diesmal das 
Präsidium des Dachverbandes KLV zu 
Gast.

Die Themen, über die diskutiert wur-
den, waren Leistungen und Leistungs-
messung an Übergängen im Bildungs-
system und der Lehrplan 21. Für ein 
einführendes Impulsreferat («Bessere 
Leistungen durch Tests?») konnten 
wir Dr. Urs Moser vom Institut für Bil-
dungsevaluation der Universität Zü-
rich gewinnen. Herr Dr. Moser war in 
zahlreichen Projekten des Kantons St. 
Gallen wie Stellwerk, eprolog oder 
zuletzt der Veränderung des Aufnah-
meverfahrens an die Mittelschulen be-
ratend tätig und gilt als führender Bil-
dungsforscher der Schweiz. Natürlich 
wurde auch über die Sparmassnahmen, 
vor allem über die damals drohende 
Abschaffung des Schwerpunktfachs 
Italienisch diskutiert. 

Mit dem Parlamentarischen Abend 
haben wir eine Gelegenheit auf einer 



25  

kmv aktuell 01/11

konstruktiven Ebene im Gespräch mit 
dem Kantonsparlament zu bleiben. 
Wir haben auch das Gefühl, dass dies 
von den Parlamentarier(inne)n eben-
falls geschätzt wird.

Reinhard Gross

Fotos: Peter Litscher
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